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Die Zukunft unserer Armee.

Aufrechterhaltung oder Unterdrückung des obliga¬
torischen Militärdienstes.

Lloyd Georges und Wilson werden, wie verlautet,
am Friedenskongreß die Unterdrückung des
obligatorischen Militärdienstes vorschlagen.

Die Dienstpflicht wird beinahe allerorts, und nicht
ohne Grund, als eine der Hauptursachen des beispiellosen

Weltkrieges und seiner endlosen Verwüstung
betrachtet. Militärisch organisierte Völker, — nicht,
wie ehedem die Armeen dieser Völker —, haben sich
hier aufeinander gestürzt.

Das römische Prinzip „Jeder Bürger ist Soldat",
aufgegriffen durch die französische Eevolution im
Jahre 1791 und von Preußen im Jahre 1813 in
kritischen Perioden übernommen, entsprach damals
der Notlage des Augenblicks: Verteidigungskriege
in beiden Fällen, die Länder in Gefahr, die verlorene
Unabhängigkeit ist wieder zu erringen. Damals
handelte es sich um Organisationen vorübergehender
Natur, welche nach ITeberwindung der Gefahr
wieder zu verschwinden bestimmt waren. Doch die
Volksarmeen der Bepublik gestalteten sich zum
Instrument des französischen Militarismus, welcher
während vollen 25 Jahren ganz Europa in Verwirrung

brachte; man sah, wie die preußische Landwehr
von 1813 zum Ausgangspunkt wurde für die
kriegerische Entwicklung des pangermanistischen
Deutschland, dessen unglückliche Macht nun endlich
gebrochen ist.

So zeigt die Erfahrung, wie die allgemeine und
persönliche Dienstpflicht, bei großen Nationen
erstmals angewandt in Zeiten der Gefahr, sich dann
unter dem Einfluß des Sieges unvermeidlich zu einer
definitiven Institution auswächst. Durch eine
derartige Militarisierung der Völker werden die
Möglichkeiten des Krieges vermehrt, der Krieg selbst
erbarmungsloser und schrecklicher in seinen Folgen
gestaltet.

In England hatte sich wenige Jahre vor Ausbruch
des Weltkrieges eine Vereinigung unter dem Vorsitz
des Marschall Roberts gebildet, welche den Zweck
hatte, die öffentliche Meinung für die obligatorische
Dienstpflicht (national service league) vorzubereiten.
Die Mitglieder dieser Vereinigung, durch die
übermäßigen Rüstungen Deutschlands alarmiert, sahen
den bevorstehenden Konflikt voraus; sie versuchten,

allerdings ohne großen Erfolg, das englische Volk
aus seiner Sorglosigkeit aufzurütteln.

In den Jahren 1914 und 1917 haben England und
Amerika das Prinzip der allgemeinen Wehrpflicht
angenommen, weil die Umstände es dringend
verlangten. Die Begierungen dieser Länder, durch das

Beispiel der Weltgeschichte belehrt, scheinen jedoch
nicht geneigt zu sein, ein militaristisches System
aufrecht zu erhalten, das zu ihrer Auffassung eines
wirksamen und dauerhaften Weltfriedens in
direktem Gegensatze steht.

Zusammenfassend darf — ohne Befürchtung, auf
Widerspruch zu stoßen — behauptet werden, daß die
allgemeine persönliche Wehrpflicht, wenn sie auch
als eine Schöpfung des demokratischen Gedankens
betrachtet werden muß, doch den Militarismus
fördert und die Möglichkeit der staatlichen Konflikte
erheblich steigert.

Kleine Nationen, deren Politik jedes aggressiven
Charakters entbehrt, können ruhig und ohne Schwierigkeit

dem Prinzip der obligatorischen Wehrpflicht
treu bleiben — für die Schweiz im Besondern basiert
es mit der Demokratie auf dem Boden einer alten
Tradition. — Die Eidgenossen betrachteten es als
Fundament ihrer ersten Bünde, mit denen es seit
1291 groß geworden ist.

Dank der allgemeinen Wehrpflicht, die übrigens
niemals in integralem Sinne angewandt wurde,
gelang es der kleinen schweizerischen Armee sich zu
behaupten inmitten großer Staaten, welche ihrerseits
kleine Söldnerheere hielten. Im XV. Jahrhundert
konnten die Stände im Falle dringender Gefahr eine
Armee von beinahe 100,000 Mann aufbieten, mustergültig

organisiert, eingeschult und bewaffnet, zu
einer Zeit als der König von Frankreich und der
Kaiser Deutschlands kaum 40 bis 50 Tausend Mann
regulärer Truppen ihnen gegenüber zu stellen
vermochten. Dieser militärischen Ueberlegenheit
verdankten die Schweizer bis zum XVI. Jahrhundert
eine Reihe glänzender Siege, welche das Fortbestehen
der Eidgenossenschaft sicherten. Die kriegerische
Ueberlieferung, welche daraus entstand, wurde zur
Basis der Eidgenossenschaft bis auf unsere Tage.
Die Armee war lange Zeit das einzige Bindeglied
der Kantone untereinander.

Im neuen Europa, das aus dem Kriege hervorgehen

wird, soll jeder Nation ihre spezielle Aufgabe
zukommen, um zum allgemeinen Ziele mitzuarbeiten.
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